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MdriedtMblrll äer LilitMzierviiZ
6ss l-sncjk'sts unci ssmtlieftst ' ösköncisn ciss Xrsisss Lsl^

blummsn s /tltsnstvig , den 3 . August 1S4S pi-sis 10 Kpi.

Î illtsi 'l'sgisl 'ung Osuiseftlsn6

K o n 1 r o I I g e d l s t des Obersten 8 e 1 v k IL k s b e n s

-Venondnun» kn 1

Vvrdrerkisn unü Vvrseken
Um die Sicherheit der alliierten Streitkräfte zu ge¬

währleisten und die öffentliche Ordnung im ganzen be¬

setzten Gebiet sicherzustellen , wird folgendes verordnet:

' Artikel I

Bttfrklpvgev , die mit de« Lode bestraf» werde«

Die folgenden Verbrechen werden mit der Todesstrafe

oder mit jeder anderen Strafe bestraft , die von den Ge¬

richten der Militärregierung ausgesprochen werden kann:

l . . Spionage ; .
2 . Verbindung mit den feindlichen Streitkräften oder mit

irgend einer Person im feindlichen Gebiet , das von

den alliierten Streitkräften nicht besetzt ist, es sei denn,

daß die Verbindung auf behördlich genehmigtem Wege

erfolgt;
3 . Uebermittlung von -Nachrichten , welche die Sicherheit

oder das Eigentum - er alliierten Streitkräfle gefähr¬

den , oder die Unterlassung der Anzeige solcher Nach¬

richten , und unerlaubte Mitteilungen in Geheimschrift

oder Chiffre;
4 . Bewaffneter Angriff auf oder bewaffneter Widerstand

gegen die alliierten Streitkräfte;

5 . Handlungen und Unterlassungen in Widerspruch zu

oder in Verstoß gegen die Bedingungen , welche die

Alliierten Deutschland anläßlich seiner Mederlage oder

Uebergabe auferlegt haben , oder gegen irgend welche

Vorschriften in» Ergänzung dieser Bedingungen;

6 . Handlungen zur Unterstützung oder Hilfeleistung für

irgendwelche Nation , die sich mit einer der Vereinten

Nationen im Kriegszustand befindet , oder zugunsten

der NSDAP , oder einer sonstigen , von den alliier-

ten Streitkräften aufgelösten oder verbotenen Organi¬

sation . Dies gilt auch für die Veröffentlichung oder Ver¬

breitung von Schriften oder Drucksachen zugunsten

der Vorgenannten , für den Besitz solchen Materials

zum Zwecke der Veröffentlichung und Verbreitung,

sowie für herausforderndes Zeigen von Fahnen oder

Tragen von Uniformen oder Abzeichen derartig er-

Organisationen;
7 . Tötung eines Angehörigen der alliierten Streitkräfte

oder Angriff auf einen solchen;

8 . Fälschliches Sich -Ausgeben als Angehöriger der alliier-

tenStreitkräfte oder unbefugtes Tragen von Uniformen

der alliierten Streitkräfte:

9 . Ungesetzlicher Besitz von oder unerlaubte Verfügung

über Feuerwaffen , Munition , Sprengstoffe oder jede

andere Art von Kriegsmaterial , Sende -Gerüte un-

alle sonstigen Gegenstänt ezurNachrichtenübermittlung;

10 . Ungesetzlicher Gebrauch von Feuer - oder anderen ge¬

fährlichen Waffen , Munition , Sprengstoff oder ähn¬

lichem Kriegsmaterial;
11 . Vorschubleistung zum Entkommen irgendeiner von den

alliierten Behörden verhafteten Person , oder Bei-

standsleistung oder Verbergung solcher Personen nach

ihrem Entkommen;

12 . Beihilfe für einen Angehörigen der feindlichen Streit

kräfte zwecks Vermeidung seiner Gefangennahme;

13 . Störung des Befärderungs - oder Nachrichtenwesens

oder des Betriebes öffentlicher Werke oder gemein¬

nütziger Einrichtungen ; ^

14 . Sabotage irgendwelchen Kriegsmaterials der alliierten

Slreitkräfte oder irgendwelcher Anlagen oder Ligen - '

tums , welche für die militärischen Operationen oder

die Militärregierung notwendig oder nützlich sind ;

15 . VorsätzlicheZerstörung,Entfernung,störendeEinwirkung
auf oder Verheimlichung von Akten oder Archiven

irgendwelcher Art , gleichgültig ob öffentlicher oder

privater Natur;

16 . Jede Art von Plünderung , Beraubung oder von

Schändung von Toten und Verwundeten;

17 . Vorsätzliche störende Einwirkung auf oder absichtliche

Irreführung irgendeines Angehörigen der . alliierten

Streitkräfle oder einer in deren Aufträge handelnden

Person , soweit dies deren dienstliche Tätigkeit betrifft;

18 . Aufhetzung zu oder Teilnahme an Aufruhr oder öffent¬

lichen Unruhen;
19 . Diebstahl oder betrügerischer Erwerb von Eigentum

der alliierten Streitkräfte oder eines Angehörigen der¬

selben ; . *

20 . Jeder andere Verstoß gegen das Kriegsrecht oder jeg¬

liche Hilfeleistung für den Feind oder Gefährdung der

Sicherheit der alliierten Streitkräfte.
Artikel II

Andere Derfrhluugeu
Die folgenden Vergehen werden mit einer der den

Gerichten der Militärregierung zustehendcn Strafen , aus¬

genommen die Todesstrafe bestraft:

2t . Verstoß gegen eine Proklamation . Gesetz, Verordnung,

Bekanntmachung oder Befehl der Militärregierung

oder irgend eines ihrer Repräsentanten , in denen keine

Strafandrohung ausdrücklich enthalten ist, oder einer

deutschen Behörde , falls die letztere in Ausführung

solcher Vorschriften handelt ; ^

22 . Unerlaubter Aufenthalt im Freien während der Aus-

gangsbeschränkung . Falls nichts anderes öffentlich be¬

kanntgegeben ist, dauert die Ausgangsbeschränkung

von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang;
^ortsatrung in nSckrlvn Kummen.
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/Xusgskrsit bis 21 .30 Uiir
Da » Gouvernement Mtlitalre hat da » Lude , der Ausgeh»

zeit ad Montag , den 23 . Füll 1945 , auf 21 .30 Uhr oorver»

legt . Bei Zuwiderhandlungen wird die Ausgehzeit aus 20 Uhr

festgesetzt. Die Sperrstunde ist deshalb unbedingt pünktlich rin-

ruhalteu . Der Laudrat.

Ltn -onbsrsugungsn risr Ävilistsn

Au « einem Befehl der Militärregierung gebe ich di» folgen¬

den Barschaften über die Ehrenbezeugungen der Lioilisten be¬
kannt :

»Männliche deutsche Zivil stell nehme » Haltung an und
nehmen den Hut ad.
1. wenn im Verlauf von feierlichen Veranstaltungen dir

Nationalhymne oder was dem Signal der Flazgeu-
hissung einer der Drreinigteu Nationen entspricht , ge¬

spielt wird,'
2 . wenn sie einer Fahne oder einem entfalteten oder ge-

tragen »« Hoheitszeichen einer der Bereinigten Rationen
begegnen,

3 . wenn sie einem militärischen Leichenzug begegnen oder

wenn militärische Ehren , wir Trommelwirbel oder Trom-

prtensignal », erwiesen werden.
b Deutschen Zivilisten ist es verboten:

1. Deutsche W «hrmacht »angehörige oder mit dem deutschen
Grast oder mit den Worten »Heil Hitler " zu grüstev,

2. Ml tärumsik , deutsche Nationalhymnen oder national-

sozialistische Lieder zu spielen,
3 . Nationalsozialistische Flaggen , Hoheitszeichen oder Ab-

-eichen drr Partei oder was mit ihr zusammeohiingt,
zu hissen oder zu zeigen . "

Der Laudrat.

Zproekstunlion
des Landrat »amt » und der Kreisorrbandssrrwattung finden

uur vormittag » stau.

Lrisibstürrioruno

^ Die Besördernng von Briefen , auch von Privaten , über
die Kurierpost des Laudrats und Fahrzeuge , di« von der

Fahrbereitschaft eingesetzt sind, ist nur möglich und zulässig,

wenn die Briese nicht verschlossen  stad . DerBesärdrrer

lä .st sonst D -sahr bestraft zu werden.
Der Laudrat.

Obst - unli Lomüssprviss

Dir Srzeugerhöch st preise betragen
30 Jul bl» 19 - August 1945:
Brombeeren (Sammle , prei») .
Weitze Klaräpfel . Sllteklasse 12X.
Klaräpfel und gliichwerttge Sorten ^Sllteklasse -X

„ » " . " b
Falläp 'el, Sllteklasse c . . . . . . . . .
Baute Iulibirnea u. gletchwrrt . Sorten , SU,kl . leX

»» .» «» " " ^
.. .. .. - » v

Pst siche, Se . I. über S cm Durchmesser . . .
.. « r. Il - - - .

ia der Zelt vom

50 Rpf . je kg
25 „ „ „
20  .
14 .. .. .. ..
4,5 » » « »

28 » „ » ,
23
IS
45
35

Pslaumin , Zwetschgen , Mirabellen u. Renekloden
Preisgeuppe l

. . U
III

- IV
V

Kcpssalat , Mindestgewicht 250 ge.
.. . 400 gr.

22 ..
15 .
16 .
10 ..
6 ,
9 ..

I'e Stück

Ssksnntmscbungon . Kamillan - unä Ststlonsnroigon iür-

äss blsabrloktonbl - U äse 5IiüISrrsglsrung sinä sn ctsn

Se >,« »rr « ulävsrtog ln /Msnstoig sinrurvnäon.

Kopssalat , nach Gross» fort ., Mtodestgew . ISO gr. IO Rpf . je dg
unsortiert und leichte Ware . . . . 7 „ .. ..

Endivie , Seätze l . Mindestgewicht 4M gr. . , 9 „ „ Stück
,. S össe II, ,, 3M gr. . . 7 ,, ,, ,,

Rettiche, S Stück im Bund . S— U
Sr . I, Miodest -G 7 cm . 10

„ Sr . II, MIadest - jI S cn . . . . . 7
„ Se . III, Miadest -L> 4 cn . 3

„ ohne Laub , Vütedl . eX, nach Siöbensort . S
.. ., ,. „ S . unsortiute War « 3

Gurken (Sewäch,hau »> und Kosteaware ) . . 20
(? reilaadware ) . 10

je Bund.
. Stück

X-, dg

Mg- und Salzgurken, 3— 6 cm Läng « . . 23 .5
„ 6 — 9 cm „ . . . 14,5

„ „ S— lS cm „ . . . 12,5
„ 15 - 22 cm . 9

Kohlrabi , Sr . 00 , über 9 cm A . II
» Sr . 0. über 8 cm Durchm . 9
, Sr . I, über 7 cm Durchm . . . . . 7 ,
» Sr . II, 5—7 cm Durchm . 5
„ Gr ill . 2—5 cm Durchm . 3 .
„ aasgerlssene Ware . 12

Karotten , lll Stück im Bund (Pariser u. viertel-
lange Sorten : Mindest -Durchm . 2 cn ) 10 ,

Karotten , ohne Laub . 7 ,
Rote Rüden . 5 .5,

Blumenkohl , Se . OO. über 40 cm Auslage,Durchm . 55
., S '. 0 , über 32 cm Auslage -Durchm . 40
. Sr . I, 26 —32 cm Auslage -Durchm . 30 .
, Sr . II. 20 —26 cm Auslage -Durchm . 23 ,
, Sr . III, 15—20 cm Auslage -Durchm . 18 „
. Sr . IV , lll — 15 cm Auslage -Durchm . 12 „
„ Gr. V 5—10 c n Auslage -Durchm . 6 „

Blumen ko hl,beim Verkauf nach Gewicht , höch¬
sten» 3 Slaltkränz -, Dickblätter gestutzt;

Stück

V. dg

Bund
V. dg

Stück

Siltektaiie . . 20 „ ,, ^9

Güteklasse S. . 15 .. ..

Buschbohnen , grün . . . . 19 .. .. .. .

Wach » . . . .20 .. .. » .»

Stoogenbohnea , grün . . . „ „
., Wach , . . . 23 ».

(Pflück ) Erbsen, g,üa . . . 14 „ . . ..
Tomal 'N . 26 «« »» «» ,»

Frllhwiifing . . . . „ „ „

Frühweihkohl . . . 5.5 .. .. .. ..

Früheoikohl. » » » »

Mangold. .» ..

Spinat . . .' . „ „ «. „

Früh Zwiebel. . 12 „ », .. ..

Kürbisse. » « « »

Pfifferlinge ( Sammlerpret ») . . 45 » » » »

Steinpilze ( San mlk' prii ») . . 40 er ee » e»

Karloffelpret » bi» 5 . 8 . . . . 8- RM je 50 kg

.. ab 6 . 5. . .
Talw , den 27 . Juli 1945 . Der Landrat — Prei »behvrde . —

Snisssung civn Oolirüokts üsn Lrnts 194S

1. Der Seoeralbeoollmächtigte für Ernährung und Landwirt¬

schaft ia Württemberg — Laadeseraährungsamt — hat

aogeordnet . dost die Oelsrüchie drr Ernte 1945 nach Ab¬

zug des Selbstoersorger -Llgenbedarf » und de» erforderlichen
Saotgutbedaiss restlos  abzultesern stad . Bi » zum 1.
September 1945  haben die Bjlrgrrmeister liftenmä-

stig f' stzustelleo, welche Raprmerigeu in drr dortigen Ge¬

meinde zur Ablieferung zur Verfügung stehen . Die Rapr»

abnahme ist für die 2. Hälfte de» Monats September

vorgesehen.
2. Die Abgabe de, Rapses vom Aabauer an den Vertrags-

Partner erfolgt gegen Bescheinig »»- : drr Abruf de« Rapses

bet den Lrzeugrm bezw . der Lrzeugergrmeinde nach Maß¬

gabe der Verarbeitung ia den O . lmühlen.

3. Dt « gestaffelten Erzeugerpreis « betragen wie bisher für
Raps/Rlldsen bei 12 .5 °/» Wassergehalt RM Sllll .— je

1000 dz. Für Mohn bet 9 °/° Wassergehalt RM 900 .—
je 1000 kg.



4 . Jeder Anbau « von Orlscüchten « hält wie im letzten

Lahr  neben einer Sonderzuteilung von Speis , öl, d e sich

nach der Höhe der Lelsaateu -Ablieseiu ' g richtet, außerdem

eine Zuweisung von 12 kg Speiseöi sitr 52 Wochen (roh

od r rasfiaiert), wenn er für die gleiche Kopszahl aus den

' Bezug von Butter oder aus den Bezug von Margarine

^ und Schlqchtfelt verzichtet, vorausgesetzt, daß er eine ent¬

sprechendeOelsaoteruneage im eigenen Betrieb geerntet » ad

abgelirsert hat.

.5 . Di« Rücklieferung von Oelkuchen geschieht mit 50 o/o der

abgrllefertea Oelfiuchtmenge.

Meile « Einzelheiten der Anordnung sind durch die Bür'

^ermelster zu erfahren brzw. werden durch dieselben noch

-ekaavtgrgeben.
Aon «ü-n Oelfmchtanbauer» wird Im Interesse der best»

möglichsten Aeltversorgung der Beoölkemug restlose Ablie¬

ferung erwartet.

Vs rsüttorurigsvsi 'bot von Srotgstrsida unrt Lsi -rts

Winter , und Sommergerste neuer Ernte gelten als Brot¬

getreide und dlirsen unter keinen Umständen versilttert wer¬

den . Wer Brotgetreide jegl. cher Art verfüttert, gefährdet di«

Ernährung und hat daher mit str « ugst « r Bestrafung za

rechnen.
Ealw.  den 21 . Iuü 1945.

Der Land rat— Mt . Bersorgnugswirtschaft. —

-hoki 'onlssvüoti 'sicto

Lrlaobnisfcheiv « zum Aehrenlese« dürfen nur an ortsbe-

kanate Personen ausgegeben werden . Aehrenleser, die Im Be-

fitze eines Erlaubnisscheines stad, erhalten je Kopf ihres Haus¬

halte« pro Periode für 7.5 kg selbstgrlesenes Vrotgetreid«

oder Brotgeiste dir entsprechende Mahlkarte . Di « Abschnitte

über Brot werden auf den Normalkarten für bin entspre¬

chenden Zeitraum entwertet. Tenn Anzeigen «ivlauseo , daß

Aehren gestohlen werden, ist den Betreffenden das Lesegut

entschädigungslos adzunrhmen. Mahlkartrn düesen dann nicht

ausgestellt werden.

2sklung von rüakständigsn und fällig vordondsn
k?sicksstouorn

Dar Sinanzamt Hirsau hat s»Inrn Dienst bereits fest einige-

Zeit wieder ausgenommen. Sind di« Zahlungen der am

10 . April IS45 fälligen Umso Steuer

10 Mal 1945 H Gewerbesteuer

Mal 1945 Vermögenssteuer

10 . Juni 1945 . Sin kommenstrüek

10 . Juli 1945 , Umsatzsteuer

noch nicht erfolgt, so sind dieselben sofort̂ vorzunehmen . Di«

sälllg werdenden Beträge sind pünktlich zu entrichten.

Zahlungen können erfolgen auf da» Konto Nr . 199 der

Kreissparkaffe Lilw , Konto Nr . 671 der Dolksbauk Lalw

Konto Nr . 960 der Sparkaffe Altevsteig und bei der Kaffe

dis Sinanzamt » Hirsau sowie der Annahmestelle Alteasteig

(Kaflenftunden si d von 8— 12 Uhr vormittags .)

Hirsau , 23. Juli 1945. Da « Finanzamt.

/lbgsbartor 'Ltsuvi 'ai'kläi'urivan fürder» KaI«nrl»rjskr'1S44

Dt« den Steuerpstichttgea s. Zt. zugegangeuen Steuerer-

Klärung«» waren ursprünglich bi» zum 31 . März 1945 ab-

zugebrn . Diesen Termin vermochten «in Teil der Steuer

pflichtigen tr folge der «ingetreteaeo Verhältnisse nicht eiazu-

halten. Es habin daher dtrjrnigeu Steuerpflichtigen, welche

ihre Steuererklärungen bi» jetzt noch nicht ringrrricht habe» ,

dieselben sofort ausgefüllt und unterschrieben beim Sinanzamt

eivzurrtchen.
Hirsau , 23. 3nli l 945. Dos Fioauzamt.

UsdenDmiNvIrstionen §ür «ti« 7S . 2utviIunsrpsrSo «1«
(23 »lull bi» IS. kuguot 1S4 S)

Brot Fletsch s . tt Käst
Zucker

i«

Kaffee-
Ersatz

le

Kar¬
toffeln

Nähr-
Mittel

Ent¬
rahmt«

P .rtobe Periode i- >e Milch

Abschnitt« zu g so soo so 5 und SO SO 125 125 Woche Periode

L. über 18 2ahr« 4000 g 400 g 400 g 200 g 125 g 2.5 kq Aus Aufruf

1. Woche . . . 25/26 1/2 10 u. 37 43 _ aus Be- Ivweit Bor- '/. Ltr.

2. Woche . . .
3 Wocĥ . . . >0

27/ ?8
29

3/4
5/6

IO o. 38
IOu. 39

44
45

—
Ill/78

rechll-
flUN s»

rot. feloch
hübst,ns

..

4 Woche . . . 20 — 7/8 IOu. 40 46 — sch«iae '/ . ..

3 »d. 10- 18 Jahre 5000 g 400 g 400 g 200 g 125 g - —
V. Ltr.

l . Woche . ' . . — 25,26 1/2 IOU. 37 43 — ,

2. Woche . . . — 27- 30 3/4 IOu. 38 44 — III'78
- '/« ..

3. Woche . . . w 31 5/6 IOu. 39 45 — 4 I»

4 Woche . . . 20 — 7/8 IOu. 40 46 — '/. ..

Kd . ü - 10 2 «hre 4000 g 400 g 300 g 200 g. 125 g 125 g Ltr.

1. Woche . . . — 25/26 1/2 IOu. 37 43

2 . Woche . . . — 27/28 3/4 10 u. 38 44 11,78 III/78

3 . Woche . . . 10 29 5/6 - IO — 45
^4 .»

4 . Woche . . . 20 7/8 w — 46
/« ,»

KIK. 3 - S 2ahr« 3000 g — 200 g — 125 g 5'/, Ltr.
Vollmilch
je Woche1. Woche . . .

2. Woche . . .
3. Woche . . . IO

2̂5/26
! 27

—
w —
>0 -
IO — Il/78

— ' - -

4. Woche . . . 20 i — — IO — —

Klst . 0 - 3 Jahre 22co g — . 200 a — 125 g 5'/. Lir.
Doümtlch
I« Woche1. Wbche . . .

2. Woche . . .
3. Woche . . .

— § 75.26
i 27/2Z

—
— 37
— 38
— 39

—
Il/78

- -

4. Woche . . . — > 29 - — — 40 — -

I I - > I > > > > >

Calw , drri 23. Lull 1Y4S.
Der Landra« — Abt. V .rsorgungswlrisäast. —

st >»- >->
«W
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ZUI»n»»»>g,
1. Da» unberechtigt« Iischen, d. h. das Fischen, ohne Eigen¬

tümer, Rutzaießtr oder Pächter des Iischwassers zu sein,
oder ron Berechtigten hiezu besonder» ermächtigt zu sein»
uaterliegt den Strafbestimmungen de» § 370 Nr.4 R.Str .Ges.
KUnsttge Berfehluagea werden rücksichtslos verfolgt.

2. Frei« oder srelwerdrode Wohnungen oder Zimmer
mit Küchenbenützungsind j/w«il» Samstags und zwar vor¬
mittag» zwischen 10 und 12 Uhr aus dem Rathaus. Zim¬
mer Nr. 2, zu melden.

3. Passierscheine  werden von der jetzigen Platzkomman-
daatur nicht erteilt. Zuständig ist ausschiirtzlich da» Gou-
oerormenl Milltaire Calw. Aatragsoordutcke siad auf dem

Rathaus, Zimmer I I, erhältlich.
4. Nachschau de » Impfung:  Montag , den 6. August,

13.30 Uhr in der Kiaderjchule.

Aliensteig . i . Aug. 1S4S. ^ Der Bürgermeister.

1. Bis Samstag 14 00 Uhr müssen alle Ledersessel  aus

der Polizeiwache angemeldet werden. Nichtanmeldung hat,
Bestrafung durch die Kommandantur zur Folg».

2. Die Bevölkerung wird zur größten Sparsamkeit im Was ».
seroerbrauch  ausgrsordert. Da» Dießen der Gärten mit"
dem Schlauch und der S brauch von Beregnungsanlage'
ist bis aus weiteres streng untersagt.

3. L» wird nochmal» darauf htngewleseo, daß sämtlich« Wa¬
ren beschlagnahmt siad. Verkauf und Transport noch aus¬
wärts oha« Genehmigung wird streng bestraft. Auch die
Aaslieseruag verlagerter Waren aa den Eigentümer oder
der Rücktransport durch den Eigentümer jällt unter diese»
Verbot. -

4. Nach einem Befehl de» Kommandintea und de» Goaorr-
nemrnt Militatre in Calw kann eine Beschlagnahme von
Material, Waren und Gegenständen jeder Art lm Kcri»
Calw durch das Militär nur daun vorgeuommen werden,
wenn »in« schriftliche Anordnung der Kommandant« oder
de» Gouvernement Milttaire vorliegt.
DI« Bevölkerung wird darauf aufmerksam gemacht «ai>
erficht, sich in allen Zwiiselssällen sofort  aa di, Kom¬
mandantur odera , di«sraazäsische Gendarmerie zu wenden-

Nagold,  den so. Iilt lS4S. Der Bürgermeister.

de l»6on ota rum 5. ^ .ugurt 1945

L-sr /««FW«
io 41l«»»t«ig

Lestgotiosäieost 9.30 Ulrr. Llaäerxottosckeast 10.30 Ube
p»»toe ttenotet 0 »i,n«nm»e«n
Leiter äessugenäveekes 6er äreirtitcken Vereise junger
dlLuaer ta Oeutrckloock

tlsckwittsgs 16»llbe : Voeteog küe älv gisooml« sngonä

ab 14 sodreo i« Lr . Qemeiaäeboai , großer 8»ol.

,,LrI»t»l»» untae »nlelenn, avt »«i,ck>»n«er>, MII-
Ilonttr »» unck rtrelston ."

^ .deoäs 19.30 Ukr : Vortrog ta 6sr Ltootktrcke
„V »n »«elnng»cnrtotu » von un»

^ _ Lv. Stoglptoreowt . vor Kirckoogemeioäorot . ^

^o6«»-4oreigo. kooraäou , suli 1945.

tVol 22. t4»t vur6 « wein lieber Vater

piorrer

iw tXIler von 69 jsdrea roa Qolt 6sw tlerru , 6cw rein

Loben uo6 Otoast gebürte , deiwgebolt . 8o 6urLe er weiusr

btutter aack Karrer Treaumig io 6ts Lvlgkett uacktolgso.

Leiäe Litern veip ick in Leinen treuen Vaterarwen geborgen.

bür »Ile ervtoiene leiloobwe on 6ew Vorlust weiaer

Litern 6anke ick borrltck.
Oie lockter : Llloodotb Loriocker.

Aeußerst lücht grr. sleißlger,
oorwärtsstredender

Feinmechaniker
mit Meisterprüfung sucht
Stelle  in Rad o- u. Elek¬
trotechnik (auch Schwach¬
strom), rot. nach auswärts.

Angebote unter Nr. 228 an dir
Geschäftsstelle de, Schwarz-
waldoerlâs.

Ilingrrer, lediger, arbritr-
wlll ger

Mann
sucht vaueistelle in der Land¬
wirtschaft mlt Unterkunft und
Verpflegung.
Angebote unter Nr. 217 an

di«Geschäftsstelle des Schwarz¬
waldoerlag».

Zunger ililfsnrdeiter
/sniegerin
Sur^ bmcierei-firbeiterin
6u <ticirulck«r-l.ekrling
Zciiriltsetrer- ,» . >
öurjibincier- „

(mSnnIlck o6er « eibllckj

Zunge
lltr tiausäleost unä öotea-
gSng»

' _ /sitensteig_
Wirsucheu sürunser«Ober-
ledergeroerri einen jungen

Mann
möglichst gelernter Schlosser,
welchrrInteress«hat sich um-
schulen zu lassen. Eta solcher
Kana «ine Daaerstrllang er¬
halten.

Vebr. Lu,, Gerberei
Allensteig

Einen

Jungen
von 14—16 Jahren sucht
für Landwirtschaft

Bürgermeister Wurster
Gaugeuwald

Mehrere

Säger
sowie mehrere

Platzarbeiler
sucht

Gebr. Theurer, Allenstei-

Auloschlofser
Kanu sofort etairetea bei

Batodienft Nick. Iklcherer.
Für meinen Hausholt suche
ich rin tüchtige»

Mädchen
Frau Otto Kallenbach
AUrnketg, Hohrobergstr.
Ordentlich«

Hausgehilfin
in Altevstetger Haushalt gk»
sucht.Zu ersr. In der Geschäfts¬
stelle ds.Echwarzwaloorrlag»

Kirchliche Nachrichtea
Sonntag, S. Aug. Tag der

Inneren Mijsion. S.30 Uhr:
Feftgoltesd rvst, l0 .30Uhr:

' Klndergoitesdlenst, 16 Uhr:
Jugeodooitragi. Gemeinde¬
haus. tS.30 Uhr:  Bo :trog
in der Stadrk-iche. (Stehe de-
sondrrrA. zeige.) Donners-
tag l9.30 Uhr Mäüchenkrei».

Grämdach:  10 Uhr Gottes-
dienst, I I Uhr Ktnrergolte».
dhnst. Wärnersberg:
8.30 Uhr Gottesdienst.

Göltrlstngen:  Sonntag , It>
Uhr: Predigt (Dekan Grr»
Haidt). Besrnseld : 14Uhr:
Predigt (Dekan Gerhardt).
Süllelstvgen:  1S. »5 Uhrr
Vortrag Dikan Gerhardt.

Meihodisteu gemeinde
Sonntag 930 Predigt. 11 S .»
Schule. Mttt-roch 20.i 5 Bibel-
und S .heistunde. Psalzgrasen-
weiler und Walddoif- je Sonn--

Kalh. Gotte»dienst
Sonntag,den5.Aug.: 10 Uhr^

Herausgeber-, SchwarzwaldorilogAltensteig'
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